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Leiterinnen und Leiter
der öffentlichen Schulen

Schulämter
im Regierungsbezirk Münster

Besondere beamtenrechtliche Plichten in Wahlkampfzeiten /
Besuch von Politikerinnen und Politikern in der Schule

Anlage: -1-

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zusammenhang mit den anstehenden Wahlen zum Landtag Nordrhein-

Westfalen am 14. Mai 2017 und zum Deutschen Bundestag am 24. September

2017 stellen si.ch im Schulalltag zahlreiche Fragen zur Umsetzung des in § 2

Schulgesetz formulierten Bildungs- und Erziehungsauftrages und der Wahrung

des Neutralitätsgebots.

Wahlkämpfe können für viele Schulen Anlass sein, die Bedeutung und die

Aufgaben der Politik für das Zusammenleben der Menschen im Staat und in

der Gesellschaft mit Schülerinnen und Schülern zu diskutieren. Dabei ist

daraufzu achten, dass die Unparteilichkeit der Schule nicht beeinträchtigt wird.

Zur genaueren Orientierung erinnere ich an die einschlägigen und im

Bildungsportal veröffentlichten Hinweise des Schulministeriums zum Thema

"Unparteilichkeit von Schulen / Besuch von Politikern in Schulen" Und

bitte um entsprechende Beachtung:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Aktuelle-rechtliche-

Themen/Schulen-Politik.pdf
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Aktenzeichen:

Abteilung 4

Auskunft erteilt:

Dezernat 47
Dezernat 48

Durchwahl:
+49 (0)251 411-4747
Telefax:
+49 (0)251 411-84747

Raum:

E-Mail:  
dez4 
@brms.nrw.de

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:

Albrecht-Thaer-Straße
48147 Münster
Telefon: +49 (0)251 411-0
Telefax: +49 (0)251 411-2525
Poststelle@brms.nrw.de
www.brms.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

Vom Hbf Buslinie 17
Haltestelle Bezirksregierung II
(Albrecht-Thaer-Str.)

Mit der DB Richtung
Gronau oder Rheine
bis Haltepunkt „Zentrum Nord 

Bür ertelefon:
+49 (0)251 411 - 4444
Grünes Umweltschutztelefon:
+49 (0)251 411 - 3300

Konto der Landeskasse:
Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba)
IBAN : DE24 3005 0000 0000
0618 20
BIG: WELADEDDXXX
Gläubiger-ID
DE59ZZZ00000094452



Bezirksregierung Münster

In Vorwahlzeiten registriert die Öffentlichkeit noch sorgfältiger als sonst, ob

Beschäftigte des Landes das Neutralitäts- sowie das Mäßigungs- und

Zurückhaltungsgebot hinreichend beachten. Die für den Bereich des

öffentlichen Dienstes des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden "Hinweise

zur Aufgabenerfüllung im öffentlichen Dienst", die in Anla e beigefügt sind,

geben hierzu konkrete Empfehlungen.

Danach sollen sich Bedienstete in einem Zeitraum von fünf Monaten vor

Wahlen zu Vorgängen ihres dienstlichen Aufgabenbereichs grundsätzlich nicht

auf öffentlichen politischen Veranstaltungen äußern, wenn eine Rückwirkung

auf den Wahlkampf möglich ist.

Für öffentlich Bedienstete, die sich ihrerseits um ein Mandat bewerben,

verweise ich zur Orientierung auf folgende Hinweise des Innenministeriums:

"Das passive Wahlrecht schließt das Recht zum Wahlkampf ein. Die

Gestaltung des Wahlkampfes steht den Angehörigen des öffentlichen Dienstes

prinzipiell in gleicher Weise frei wie allen anderen Bewerberinnen und

Bewerbern. Allerdings müssen Angehörige des öffentlichen Dienstes auf ihre

dienstliche Funktion Rücksicht nehmen. Sie unterliegen im Wahlkampf der

Neutralitätspflicht und der Mäßigungspflicht nach beamtenrechtlichen

Vorschriften."

Abschließend möchte ich Sie daher bitten, Ihr Kollegium über die beigefügten

und die in diesem Schreiben gegebenen und zitierten Hinweise zu informieren.

Zur Klärung von Zweifelsfragen können Sie sich auch gerne mit der

Schulabteilung der. Bezirksregierung in Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Hin eise
zur Aufgabenerfüllung im öffentlichen Dienst

des Landes Nordrhein-Westfalen

Für den Umgang von Bediensteten der Landesregierung mit außerhalb der Landesregierung stehen¬
den Stellen sind das Grandgesetz für die Bundes epublik Deutschland, die Landesverfassung, die
Vorschriften des Beamten- und allgemeinen Dienstrechts und die tarifrechtlichen Bestimmungen
maßgebend.

Die nachstehenden Hinweise können unbeschadet der zu den eben genannten Vorschriften ergan¬
genen Bestimmungen und speziellen Regelungen in einzelnen Geschäftsbereichen der Landesregie¬
rung als Orientierung für die Abgrenzung zwischen der Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben von
der Tätigkeit im politischen Raum dienen.

1. Die Landesbediensteten dienen "dem ganzen Volk, nicht einer Partei" (§ 33 Abs. 1 BeamtStG).
Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl der All¬
gemeinheit zu führen.

2. Bei der Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufgaben sind die Ländesbediensteten verpflichtet, ih¬
re Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Hierbei haben sie im Rahmen der geltenden
Ge etze die Politik der Landesregierung loyal zur Grundlage ihrer Arbeit zu machen und sie
nach außen zu vertreten, soweit sie nicht aufgrund besonderer gesetzlicher Vorschriften an Wei¬
sungen nicht gebunden und nur dem Gesetz unterworfen sind. Die Politik der Landesregierang
ergibt sich aus Regierungserklärungen, Beschlüssen der Landesregierung, Grundsatz- und Ein¬
zelentscheidungen der Ministerinnen und Minister.

3. Die Landesbediensteten dürfen im Dienst für Fraktionen, Parteien oder Verbände nicht tätig
werden, also für diese keine Redeentwürfe, Anträge und politische Papiere erarbeiten.

Für die schriftliche oder mündliche Unterrichtung von Parteien, Fraktionen oder Abgeordneten
können jedoch auf Anforderung der Leitung des Mini teriums (§ 3 GGO) Aufzeichnungen über
Sachfragen und Probleme sowie Positionen der Landesregierung dazu erstellt werden.

4. Die Landesbediensteten haben über die ihnen in ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dazu gehört, dass sie Einzelheiten verwal¬
tungsinterne  Vorgänge z.B. auch Gutachten und Gesetzentwürfe - nur nach Maßgabe der ein¬
schlägigen Verwaltungsvorschriften und Einzelentscheidungen der Landesregierung und Be¬
hördenleitungen gegenüber außenstehenden Stellen und Einzelpersonen offenbaren. In Zwei¬
felsfällen ist die Weisung der Behördenleitung einzuholen.

5. Wird eine Behörde zu einer Veranstaltung eingeladen, so entscheidet die Leitung der Behörde
über die grundsätzliche Frage der Teilnahme sowie über die Ebene, auf der die Teilnahme er¬
folgen soll. Wie auch bei ihrer sonstigen Tätigkeit haben die Ländesbediensteten dabei die Poli¬
tik der Landesregierung loyal zur Grandlage ihrer Arbeit zu machen und sie nach außen zu ver¬
treten.

6. Soweit eine Landtagsfraktion oder einzelne Abgeordnete des Landtages sich mit der Bitte um
Unterrichtung an die Landesregierung oder einzelne Landesbedienstete wenden, erfolgt die Un¬
terrichtung über die Leitung des Ministeriums. Über Anrufe von Abgeordneten oder Bedienste¬
ten der Fraktionen ist grandsätzlich die Leitung des Ministeriums zu unterrichten. Das gilt nicht
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für Anfragen und Auskünfte, die offenkundige Sachverhalte betreffen oder die ihrer Bedeutung
nach  eine Befassung der Behördenleitung erfordern.

Nach einer politischen Veranstaltung zu dienstlichen Themen eines gegenwärtigen oder frühe¬
ren Arbeitsbereichs oder wenn bei einem Termin anderen Inhalts dienstliche Fragestellungen
von Bedeutung zur Sprache  amen und sich der Bedienstete erkennbar als Amtsträger ge ußert
hat, ist der Dienstvorgesetzte über den Inhalt der Äußerungen zu dienstlichen Themen ebenfalls •
zu unterrichten.

7. Die dienstliche Teilnahme von Landesbediensteten an Arbeitskreissitzungen der Landtagsfrak¬
tionen, an Partei- und Verbandsveranstaltungen bedarf der Geneh igung der Leitung des Mi¬
nisteriums. Sie ist nur zur fachlichen Information im eigenen Aufgabenbereich oder zur Darstel¬
lung der Politik der Landesregierung und nur im Einvernehmen mit der Behördenleitung zuläs¬
sig.

8. Landesbedienstete haben wie alle Bürger das Recht, sich politischen Parteien und Verbänden
anzuschließen und in ihnen mitzuarbeiten. Das Recht auf freie Meinungsäußerung findet aller¬
dings seine Schranken in den allgemeinen Gesetzen. Ein allgemeines Gesetz im Sinne dieser
Vorschrift ist auch das Landesbeamtengesetz.

Danach haben sich Landesbedienstete in der Öffentlichkeit nur so zurückhaltend zu äußern,
dass das öffentliche Vertrauen in ihre unparteiische, gerechte und gemeinwohlorientierte Amts¬
führung keinen Schaden nimmt.

9. Unbeschadet der Ziffern 1 bis 8 sollen sich Bedienstete in einem Zeitraum von fünf Monaten
vor Wahlen zu Vorgängen ihres dienstlichen Aufgabenbereichs grundsätzlich nicht auf öffentli¬
chen politischen Veranstaltungen äußern, wenn eine Rückwirkung auf den Wahlkampf möglich
ist.


